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c )  Der Generaldirektor und die von ihm bestimm
ten Personen nehmen ohne Stimmrecht an den Be
ratungen dieser Konferenzen teil.

(8) Das Internationale Büro nimmt alle anderen 
Aufgaben wahr, die ihm übertragen werden.

Artikel 16

(1) a)  Der Verband hat einen Haushaltsplan.
b)  Der Haushaltsplan des Verbandes umfaßt die 

eigenen Einnahmen und Ausgaben des Verbandes, 
dessen Beitrag zum Haushaltsplan der gemeinsamen 
Ausgaben der Verbände sowie gegebenenfalls den dem 
Haushaltsplan der Konferenz der Organisation zur 
Verfügung gestellten Betrag.

c )  Als gemeinsame Ausgaben der Verbände gelten 
die Ausgaben, die nicht ausschließlich dem Verband, 
sondern auch einem oder mehreren anderen von der 
Organisation verwalteten Verbände zuzurechnen sind. 
Der Anteil des Verbandes an diesen gemeinsamen Aus
gaben entspricht dem Interesse, das der Verband an 
ihnen hat.

(2) Der Haushaltsplan des Verbandes wird unter Be
rücksichtigung der Notwendigkeit seiner Abstimmung 
mit den Haushaltsplänen der anderen von der Organi
sation verwalteten Verbände aufgestellt.

(3) Der Haushaltsplan des Verbandes umfaßt fol
gende Einnahmen:

i) Beiträge der Verbandsländer;
ii) Gebühren und Beträge für Dienstleistungen des 

Internationalen Büros im Rahmen des Verban
des;

iii) Verkaufserlöse und andere Einkünfte aus Ver
öffentlichungen des Internationalen Büros, die den 
Verband betreffen;

iv) Schenkungen, Vermächtnisse und Zuwendungen;

V) Mieten, Zinsen und andere verschiedene Ein
künfte.

(4) a)  Jedes Verbandsland wird zur Bestimmung 
seines Beitrags zum Haushaltsplan in eine Klasse ein
gestuft und zahlt seine Jahresbeiträge auf der Grund
lage einer Zahl von Einheiten, die wie folgt festgesetzt 
wird:

Klasse I . . . . 25
Klasse II . . . . 20
Klasse III . . . . 15
Klasse IV . . . . 10
Klasse V . . . . 5
Klasse VI . . . . 3
Klasse VII . . . . 1

b) Falls es dies nicht schon früher getan hat, gibt 
jedes Land gleichzeitig mit der Hinterlegung seiner 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde die Klasse an, in 
die es eingestuft zu werden wünscht. Es kann die 
Klasse wechseln. Wählt es eine niedrigere Klasse, so 
hat es dies der Versammlung auf einer ihrer ordent
lichen Tagungen mitzuteilen. Ein solcher Wechsel wird 
zu Beginn des auf diese Tagung folgenden Kalender
jahres wirksam.

c )  Der Jahresbeitrag jedes Landes besteht aus einem 
Betrag, der in demselben Verhältnis zu der Summe

der Jahresbeiträge aller Länder zum Haushaltsplan des 
Verbandes steht wie die Zahl der Einheiten der Klasse, 
in die das Land eingestuft ist, zur Summe der Ein
heiten aller Länder.

d)  Die Beiträge werden am 1. Janüar jedes Jahres 
fällig.

e )  Ein Land, das mit der Zahlung seiner Beiträge im 
Rückstand ist, kann sein Stimmrecht in keinem der 
Organe des Verbandes, denen es als Mitglied angehört, 
ausüben, wenn der rückständige Betrag die Summe 
der von ihm für die zwei vorhergehenden vollen 
Jahre geschuldeten Beiträge erreicht oder übersteigt. 
Jedoch kann jedes dieser Organe einem solchen Land 
gestatten, das Stimmrecht in diesem Organ weiter 
auszuüben, wenn und solange es überzeugt ist, daß 
der Zahlungsrückstand eine Folge außergewöhnlicher 
und unabwendbarer Umstände ist.

f )  Wird der Haushaltsplan nicht vor Beginn eines 
neuen Rechnungsjahres beschlossen, so wird der Haus
haltsplan des Vorjahres nach Maßgabe der Finanzvor
schriften übernommen.

(5) Die Höhe der Gebühren und Beträge für Dienst
leistungen des Internationalen Büros im Rahmen des 
Verbandes wird vom Generaldirektor festgesetzt, der 
der Versammlung und dem Exekutivausschuß darüber 
berichtet.

(6) a)  Der Verband hat einen Betriebsmittelfonds, 
der durch eine einmalige Zahlung jedes Verbandslan
des gebildet wird. Reicht der Fonds nicht mehr aus, 
so beschließt die Versammlung seine Erhöhung.

b)  Die Höhe der erstmaligen Zahlung jedes Landes 
zu diesem Fonds oder sein Anteil an dessen Erhöhung 
ist proportional zu dem Beitrag dieses Landes für das 
Jahr, in dem der Fonds gebildet oder die Erhöhung 
beschlossen wird.

c )  Dieses Verhältnis und die Zahlungsbedingungen 
werden von der Versammlung auf Vorschlag des Gene
raldirektors und nach Äußerung des Koordinierungs
ausschusses der Organisation festgesetzt.

(7) a)  Das Abkommen über den Sitz, das mit dem 
Land geschlossen wird, in dessen Hoheitsgebiet die 
Organisation ihren Sitz hat, sieht vor, daß dieses Land 
Vorschüsse gewährt, wenn der Betriebsmittelfonds 
nicht ausreicht. Die Höhe dieser Vorschüsse und die 
Bedingungen, unter denen sie gewährt werden, sind in 
jedem Fall Gegenstand besonderer Vereinbarungen 
zwischen diesem Land und der Organisation. Solange 
dieses Land verpflichtet ist, Vorschüsse zu gewähren, 
hat es ex officio einen Sitz im Exekutivausschuß.

b)  Das unter Buchstabe a)  bezeichnete Land und 
die Organisation sind berechtigt, die Verpflichtung zur 
Gewährung von Vorschüssen durch schriftliche Noti
fikation zu kündigen. Die Kündigung wird drei Jahre 
nach Ablauf des Jahres wirksam, in dem sie notifiziert 
worden ist.

(8) Die Rechnungsprüfung wird nach Maßgabe der 
Finanzvorschriften von einem oder mehreren Ver
bandsländern oder von außenstehenden Rechnungsprü
fern vorgenommen, die mit ihrer Zustimmung von 
der Versammlung bestimmt werden.

Artikel 17
(1) Vorschläge zur Änderung der Artikel 13, 14, 15, 

16 und dieses Artikels können von jedem Mitglied-


